
Wahlpflichtunterricht 
im Jahrgang 7 und 8

im Schuljahr 2023/24 und 2024/25

Informationen für Eltern und Schülerinnen und 
Schüler  



Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler

der Wahlpflichtunterricht, den wir im Jahrgang 7 anbieten, wird nach folgendem Konzept 
durchgeführt:

Schülerinnen und Schüler, die die entsprechenden Leistungsvoraussetzungen mitbringen haben 
die Möglichkeit Französisch als 2. Fremdsprache zu wählen. Die Wahl erfolgt verbindlich für 
mindestens zwei Schuljahre.

oder

Die Schülerinnen und Schüler nehmen am epochalen Wahlpflichtunterricht teil und entscheiden 
sich dann am Ende des Schuljahres für ein Wahlpflichtangebot im 8. Schuljahr.



Gestaltung der  epochalen Wahlpflichtkursangebote im Jahrgang 7 

Ziel : 
Die Schülerinnen und Schüler lernen in sechs- bis achtwöchigen Epochen neue Wahlpflichtange-
bote kennen, die in der sonstigen Stundentafel nicht erscheinen, um für das 8. Schuljahr eine 
Entscheidungsgrundlage zu haben:

Diese Angebote umfassen folgende Bereiche: 
- Technik
- Ernährung
- EDV Basiswissen
- Darstellendes Spiel



Vorteile des epochalen Unterrichts im Jahrgang 7:

Schülerinnen und Schüler erwerben Basiswissen im Bereich EDV .

Schülerinnen und Schüler werden vertraut mit den Regeln der Werkstattarbeit .

Alle Angebote sind verknüpfbar mit der im 7. Schuljahr beginnenden Berufsorientierung und 
verstärken durch die Epochalisierung die Idee des Arbeitens in Projekten.

Alle Gruppen sind maximal 16 - 18  Schüler stark.

Die Schülerinnen und Schüler lernen verschiedene Bereiche kennen und treffen auf dieser Basis 
ihre Entscheidung für das 8. Schuljahr.



Was sollten Sie beachten, wenn Sie für Ihr Kind das Wahlpflichtfach Französisch wählen ?

Der Unterricht im Fach Französisch findet im 7.Schuljahr fünfstündig, im 8. Schuljahr vierstündig statt. 

Die Klassenkonferenz empfiehlt am Ende des 1. Halbjahres des 7. Schuljahres die Weiterarbeit im 
entsprechenden E- oder G- Kurs. (Gymnasial – oder Realschulniveau).

Die Zuweisung in eine abschlussbezogene Klasse ( Gymnasial- oder Realschulklasse ) nach dem 8. 
Schuljahr ist nicht davon abhängig, ob Ihr Kind  ab der 7. Klasse Französisch gewählt hat. Allerdings 
geht die Note des Wahlpflichtunterrichts in die Berechnung für die Zuweisung als Hauptfach ein.

Sie sollten bei der Wahl der 2. Fremdsprache immer den aktuellen Leistungsstand und das 
Leistungsvermögen Ihres Kindes berücksichtigen und gegebenenfalls Rücksprache mit dem 
Klassenlehrer oder der Klassenlehrerin halten. 
Bitte beachten Sie, dass Ihr Kind für eine erfolgreiche Teilnahme am Unterricht in einer 2. Fremdsprache 
mindestens eine befriedigende Note im E-Kurs im Fach Englisch haben muss.


